
Erhebungder Mindestbemittelten inWien .

Wiebekanntbeabsichtigtdas . k .Amtfür Volksernährungden
Lebensmittelbezug für Mindestbemittelte zu erleichtern ,damitdie

Ernährungsmöglichkeit jener Bevölkerungsschichten ,die Mangelsihrer
Mittel nicht in der Lage sind ,sich eine angemesseneNahrungzube¬
schaffen ,gefördert wird .Die Aktion zerfällt in 2 Teile . . )Indie
Erfassung der Mindestbemittelten ,. )in die ZuwendungderErleichte - ¬

rung für die bekannt gewordenen Bedürftigen .
Manunterscheidet Haushalte und Einzelpersonen .Alsmindestbemit¬

telte Haushalte - Aftermiethaushalte werdenwie selbständige Haus¬
haltebehandelt- werdensolcheangesehen,beiwelchendasEinkommen
des Haushaltungsvorstandesnebst demEinkommender amHaushalteteil¬
nehmendenFamilienangehörigenmonatlich333K( jährlich . 000K )nicht
übersteigt und nur so groß ist ,daß für jede Person über 14 Jahrenicht
mehr als monatlich 80 K ,unter 14 Jahren nicht mehr als 50 Kentfallen .

Einzelpersonen ,die gleichfalls der beabsichtigten Begünstigungteil - ¬
haftig werden können ,dürfen über kein höheres Einkommenals monatlich
80 Kverfügen .DieHaushaltesetzen sich zusammenaus dendaranteil¬
nehmendenFamilienangehörigen ,Dienstboten eventuell gewerblichenAr¬

beiternundLehrlingenundeventuellnochanderenWohnungsgenossen
(Besuchern,Aftermietern,Bettgehern).FürdieAnrechenbarkeitder
Personeneines Haushaltessind nur maßgebenddie an demselbenteil - ¬
nehmendenFamilienangehörigennebst allfälligen Dienstboten ,gewerb “
lichen Arbeitern und Lehrlingen .Als Familienangehörige werdenangese - ¬

hen :die Frau oder sonstige Lebensgefährtin des Haushaltungsvorstan¬
des ,Kinder( auchuneheliche ,Adoptiv - ,Pflege -undKostkinder )und
sonstigeamHaushalteteilnehmende ,daselbstwohnhafteVerwandte .
DasEinkommendieser amHaushalteteilnehmendenFamilienangehörigen
ist demEinkommendesHaushaltungsvorstandeszuzuzählen.DasEinkommen
der dem Haushalte gleichfalls zuzuzählenden Dienstboten odergewerb¬
lichenArbeiterundLehrlingeist nicht anrechenbar ,da derenEinkom¬
menausdemEinkommendesHaushaltungsvorstandesbestrittenwird.
Andere eventuell noch im Haushalte wohnendePersonen sind in die Er¬
klärung für Haushalte nicht aufzunehmen .Die von diesen Personendem

bezahltenBeträge( Miet¬Haushaltungsvorstande
geld ,Schlafgeld ) ,sind selbstverständlich vomHaushaltungsvorstan¬

de in dessenEinkommeneinzubeziehen .DiePersonenselbstkönnen,
wenndie Voraussetzunggegebenist ( Monatseinkommenhöchstens80K)
die Erklärungfür Einzelpersonenabgeben.

DieseGrundsätzesind in der vondenHaushaltungsvorständenbe¬
ziehungsweiseEinzelpersonenabzugebendenErklärungniedergelegt.
VondengeplantenBegünstigungensindalsoimvorhineinausgeschlos¬
sen :Ganzunabhängigvon der Zahl der im Haushalte anrechenbarenPer¬einemsonen :AlleHaushaltemit/4000KronenübersteigendemnJahreseinkommen.
VondenHaushalten,dieübereinsolchesEinkommennichtverfügen,
fallen sämtlicheweg ,bei welchenrechnungsmäßigfür denKopfjeder
teilnehmendenerwachsenenPersonmonatlichmehrals 80Kfürden

Kopf ,von Kindern unter 14 Jahren mehr als 50 Kronenentfallen .

EsdarfsohindasmonatlicheGesamteinkommeneinerseits333Knicht
übersteigen ,anderseits mußdie Zahl ,welchesich ergibt ,wenndie
Zahl der anrechenbaren erwachsenenPersonen mit 80multipliziert ,

dieZahlderanrechenbarenPersönenunter14Jahrenmit50multipli¬
ziert unddie beidenProdukteaddiertwerden ,demtatsächlichenMonsts
einkommenPesHauzhaltesgleich eder größesals dieses sein .Diess
ZahlkanndahendieZahl353weitübersteigen.

ZumBeispiel :DasGesamteinkommeneinesHaushaltesbeträgt320K.
Anrechenbarsind5erwachsenePersonenund1Kind,5mal80=400,
1 mal50 50 ,zusammenalso ergibt sich die Zahl 450 .DasEinkommen
dieserHaushalteist unterdie Begünstigungaufzunehmen ,da dasMat¬

sächliche Monatseinkommen ( 320K )einerseits 333 K nicht übersteigt ,

anderseitskleinerist wiedie gewonneneZahl450.
EinanderesBeispiel :EinHaushalt ,bestehendaus4erwachsenen

Personenhat ein Monatseinkommenvon330Kronen ,dasEinkommenüber¬
schreitetalso333Knicht ,multipliziertman4 mit80 ,sogelangtman
zur Zahl 320 .Nachdemdie Zahl 320kleiner ist als dastatsächliche
Einkommenvon 330 Kronen ,ist dieser Haushalt zur Erklärungnicht
zuzulassen ,bezw .nicht zu begünstigen .Esüberschreitetnämlichsein
Einkommenper Monatfür jede erwachsenePerson80Kronen .Würdendiese
4 Personenein Einkommenvon 320 Kronennachweisen ,so würdensie noch
unter die Zahlder begünstigtenHaushaltezu stehenkommen.Innerhalb
der gestellten Grenzen von 80 K für Erwachsene ,bezw .50 K für Kinder
unter 14 Jahren werdendie Haushalte mchin 3 Klassen unterteilt werden .
1 .In solche ,bei welchen auf die erwachsene Person monatlich nicht

mehrals 40 K ,auf das Kindnicht mehrals 25 K ,2 .in solche ,bei
welchen die erwachsene Person monatlich nicht mehr als 50 K ,für Kinder

nicht mehrals 30Kund3 .in solche ,bei welchenauf dieerwachsenen
Personennicht mehrals 80 K ,für Kinder nicht mehrals 50 Kmonatlich
entfallen .Auch die Einzelpersonen werden geschichtet werden ,in sol¬
che mit einem Einkommenmonatlich bis zu 40 ,bezw .50,bezw .80K .

Die Abgabe der Erklärungen hat persönlich durch den Haushal tungs¬

vorstand bezw .die ,Einzelperson bei der zuständigen Brot -undMehl - ¬
kommission vom 2 .bis inklusive 10 .Mai . J .in der Zeit von 8Uhr

früh bis 4 Uhr nachmittags zu erfolgen .Im Verhinderungsfalle ist
eine Vertretung durch Vorweisung des polizeilichen Meld ezettels und

eines Legitimationspapieres des Auftraggebers ,der für dieAngaben
des Beauftragten zu haften hat ,zulässig .Die Begünstigungdeserleich -¬
terten Lebensmittelbezuges ist eine öffentliche vorübergehendeHilfs¬
maßregel .DerBeginnunddie DauerdieserHilfsmaßregelsowieArtund
Ausmaßdes Bezuges bleibt vorbehalten .Die Abgabeeinerunrichtigen
Erklärung oder Auskunftwird mit einer Geldstrafe bis zu 2000Kronen ,
eve tuell mit Arrest bis zu 3Monatenbestraft .

DieAnmeldungerfolgt nachdenAnfangsbuchstabendesNamensdes
Haushaltungsvorstandes bezw .der Einzelperson und zwar :A ,B ,Cam

2 .Mai ,D ,E ,F am3 .Mai ,G ,H am4 .Mai ,I ,J ,K am5 .Mai ,L ,M,
N am 7 .Mai,0 ,P ,Q ,R am 8 .Mai ,S am 9 .Mai ,T bis Z am 10 .Mai1917 .

Mit dem10 .Mai wird die erste Abgabeder Erklärungengeschlossen

undzur Ueberprüfungder AngabenundKlassifikation derErkärungen
geschritten .DasErgebnisdürfte bei raschester Durchführungder
Statthalterei bis 18 .Mai . J .zur Vorlagegebrachtwerden .Danach
soll sofort zumzweitenTeil der Aktion ,der geplantenErleichterung ,

geschrittenwerden.MitderDurchführungderArbeitenistMagistratsratDr.Jamöck
betraut .

NB .EinPlakatliegtbei .
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